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Verordnung zur Durchführung des § 30 Absatz 3 bis 12 und des  
§ 40a Absatz 1 und 5 des Bundesversorgungsgesetzes 
(Berufsschadensausgleichsverordnung - BSchAV) 

 

A. Problem und Ziel 

Durch das Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer 

Vorschriften vom … (BGBl. I. S. …) sind die in § 30 Absatz 3 bis 6 des 

Bundesversorgungsgesetzes (BVG) enthaltenen Regelungen zur Berechnung des 

Berufsschadensausgleichs geändert worden. Die zur Berechnung des 

Berufsschadensausgleichs erforderlichen Vergleichseinkommen werden zukünftig 

ausschließlich aus Grundgehältern der Besoldungsgruppen der 

Bundesbesoldungsordnung A ermittelt. Diese grundsätzliche Regelung muss 

konkret ausgestaltet werden. 

 

B. Lösung 

Die Berufsschadensausgleichsverordnung wird entsprechend den neuen 

gesetzlichen Vorgaben neu gefasst.  

 

C. Alternativen 

Keine. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Keine. 
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2. Vollzugsaufwand 

Die vereinfachte Berechnung zukünftiger Berufsschadensausgleiche führt zu einer 

deutlichen Entlastung beim Vollzug durch die Länder.  

 

E. Sonstige Kosten 

Der Wirtschaft und insbesondere den mittelständischen Unternehmen entstehen 

durch dieses Gesetz keine zusätzlichen direkten Kosten. Merkliche Auswirkungen 

auf die Einzelpreise, das Preisniveau und insbesondere das 

Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten. 

 

F. Bürokratiekosten 

Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen werden 

weder geschaffen noch abgeschafft. 
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, den 6. Mai 2011
Die Bundeskanzlerin 

 

An die  
Präsidentin des Bundesrates 
Frau Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene 

 Verordnung zur Durchführung des § 30 Absatz 3 bis 12 und des 
 § 40a Absatz 1 und 5 des Bundesversorgungsgesetzes 
 (Berufsschadensausgleichsverordnung - BSchAV) 

mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 

NKRG ist als Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 

 



 



Verordnung zur Durchführung des § 30 Absatz 3 bis 12 und des 
§ 40a Absatz 1 und 5 des Bundesversorgungsgesetzes 

(Berufsschadensausgleichsverordnung – BSchAV) 

Vom ... 

Auf Grund des § 30 Absatz 14 des Bundesversorgungsgesetzes, der zuletzt durch 
Artikel 1 Nummer 20 Buchstabe g des Gesetzes vom 23. März 1990 (BGBl. I. S. 582) ge-
ändert worden ist, verordnet die Bundesregierung: 

A b s c h n i t t  1  

B e r u f s s c h a d e n s a u s g l e i c h  

§ 1 

Anwendungsbereich 

Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für die Feststellung des Einkommensverlus-
tes nach § 30 Absatz 4 Satz 1 sowie für die Feststellung des Berufsschadensausgleichs 
nach § 30 Absatz 6 und 12 des Bundesversorgungsgesetzes. 

§ 2 

Vergleichseinkommen 

(1) Vergleichseinkommen ist das monatliche Durchschnittseinkommen des Grund-
gehalts der Besoldungsgruppe A der Bundesbesoldungsordnung, der Beschädigte ohne 
die Schädigung zugeordnet werden würden. Das Durchschnittseinkommen wird nach § 3 
ermittelt. Ist die Schädigung vor Beginn der Berufsausbildung eingetreten, wird das 
Durchschnittseinkommen nach § 5 ermittelt. 

(2) Hätten Beschädigte ohne die Schädigung 

1. neben dem Hauptberuf eine oder mehrere nebenberufliche Tätigkeiten ausgeübt oder 
einen gemeinsamen Haushalt im Sinne des § 30 Absatz 12 des Bundesversorgungs-
gesetzes geführt, werden sie der dem Hauptberuf entsprechenden Besoldungsgrup-
pe zugeordnet,  

2. mehrere berufliche Tätigkeiten, von denen jede den gleichen Zeitaufwand an Arbeits-
kraft erfordert, ausgeübt oder in diesem Umfang sowohl berufliche Tätigkeiten aus-
geübt als auch einen gemeinsamen Haushalt geführt, wobei diese Tätigkeiten zu-
sammen die volle Arbeitskraft erforderten, wird ihnen die Besoldungsgruppe mit dem 
für die ausgeübten Tätigkeiten maßgebenden höchsten Vergleichseinkommen zuge-
ordnet, 

3. berufliche Tätigkeiten allein oder zusammen mit der Führung eines gemeinsamen 
Haushalts ausgeübt, ohne dass diese Tätigkeiten insgesamt die volle Arbeitskraft er-
forderten, ist ein dem Einsatz an Arbeitskraft für die berufliche Tätigkeit entsprechen-
der Teil des Vergleichseinkommens maßgebend; trifft eine berufliche Tätigkeit mit der 
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Führung eines gemeinsamen Haushalts zusammen, so sind jeweils der sich aus der 
beruflichen Tätigkeit und der sich aus den Mehraufwendungen für die Führung eines 
gemeinsamen Haushalts errechnende Berufsschadensausgleich festzustellen. Der 
zustehende Berufsschadensausgleich ist die Summe beider Beträge, höchstens je-
doch der Berufsschadensausgleich, der sich ergibt, wenn das volle Vergleichsein-
kommen für die berufliche Tätigkeit zugrunde gelegt wird. 

ausüben. Ein durch die Schädigung verhinderter Aufstieg 
im Beruf ist zu berücksichtigen. 

§ 3 

Durchschnittseinkommen 

ienzuschlag der Stufe 1 nach der Anlage V zum Bundesbesoldungsgesetz zu erhö-
hen. 

ie Einstellung in den gehobenen oder höheren Dienst im Sinne des 
Beamtenrechts ist. 

en der Tätigkeit erheblich über das ohne Berufsausbildung erreichbare Maß zu 
fördern. 

§ 4 

Ermittlung des Durchschnittseinkommens in besonderen Fällen 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn Beschädigte die nach diesen Vorschriften 
in Betracht kommende Tätigkeit 

(1) Durchschnittseinkommen ist bei Beschädigten ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung das Grundgehalt der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 5 nach der Anlage IV zum 
Bundesbesoldungsgesetz, bei Beschädigten mit abgeschlossener Berufsausbildung das 
Grundgehalt der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 7 nach der Anlage IV zum Bundesbe-
soldungsgesetz, bei Beschädigten mit Techniker- oder Meisterprüfung das Grundgehalt 
der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 9 nach der Anlage IV zum Bundesbesoldungsge-
setz, bei Beschädigten mit Fachhochschulabschluss das Grundgehalt der Stufe 8 der Be-
soldungsgruppe A 11 nach der Anlage IV zum Bundesbesoldungsgesetz und bei Beschä-
digten mit Hochschulabschluss das Grundgehalt der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 14 
nach der Anlage IV zum Bundesbesoldungsgesetz. Das ermittelte Grundgehalt ist um den 
Famil

(2) Eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine Techniker- oder Meisterprüfung 
oder eine abgeschlossene Fachhochschul- oder Hochschulausbildung ist nur zu berück-
sichtigen, wenn sie die Voraussetzung für die Ausübung des Berufs bildet, auf dessen 
Ausübung sich die Schädigung nachteilig auswirkt, oder wenn sie das Einkommen in die-
sem Beruf erheblich fördert. Als Fachhochschulausbildung oder Hochschulausbildung gilt 
nur die Ausbildung an einer Fachhochschule oder Hochschule, deren Abschluss eine 
Voraussetzung für d

(3) Dem Abschluss einer Berufsausbildung steht eine zehnjährige Tätigkeit oder eine 
fünfjährige selbstständige Tätigkeit in dem Beruf gleich, auf dessen Ausübung sich die 
Schädigung nachteilig auswirkt, es sei denn, dass diese Tätigkeit nicht geeignet war, das 
Einkomm

(1) Hatten Beschädigte nachweislich in dem Beruf, den sie vor dem Eintritt der 
Schädigung oder vor der Auswirkung der Folgen der Schädigung ausgeübt haben, eine 
Stellung erreicht, die durch die Vorschriften des § 3 nicht ausreichend berücksichtigt wird, 
ist als Durchschnittseinkommen das Grundgehalt der Stufe 8 einer dieser Stellung ange-
messenen Besoldungsgruppe der Bundesbesoldungsordnung A zuzüglich des Familien-
zuschlages der Stufe 1 nach der Anlage V zum Bundesbesoldungsgesetz zugrunde zu 
legen. Zur Ermittlung der angemessenen Besoldungsgruppe sind die Einkünfte aus nicht-
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selbstständiger Arbeit, die vor der Schädigung oder vor der Auswirkung der Folgen der 
Schädigung auf den Beruf erzielt worden sind, um 10 vom Hundert zu verringern und den 
Bezügen (Grundgehalt der Stufe 8 und Familienzuschlag der Stufe 1) gegenüberzustel-
len, die Bundesbeamte zu derselben Zeit erhalten hätten; Amtszulagen gelten nicht als 
Bestandteil des Grundgehalts. Sind nach § 30 Absatz 5 Satz 6 des Bundesversorgungs-
gesetzes Vergleichseinkommen bekanntgemacht, sind diese an Stelle der Bezüge nach 

ndgehalt der Stufe 8 der Besoldungs-
gruppe der Bundesbesoldungsordnung A heranzuziehen, das Beamten des Bundes in 
vergleichbarer Stellung zu zahlen gewesen wäre.  

Ermittlung des Durchschnittseinkommens bei einer vor Beginn der Berufsausbil-

stens das Grundge-
halt der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 5, zuzüglich des Familienzuschlags der Stufe 1 

1. Abschluss einer Berufsausbildung das in § 3 Absatz 1 für Beschädigte mit abge-

2. Bestehen einer Techniker- oder Meisterprüfung das in § 3 Absatz 1 für Beschädigte 

3. Fachhochschulabschluss das in § 3 Absatz 1 für Beschädigte mit abgeschlossener 

4. Hochschulabschluss das in § 3 Absatz 1 für Beschädigte mit abgeschlossener Hoch-

Der Berufsschadensausgleich ist frühestens nach dem vermutlichen Abschluss der beruf-
lichen Ausbildung zu gewähren. 

Satz 2 den Einkünften gegenüberzustellen.  

(2) Absatz 1 gilt für selbstständig Tätige entsprechend, wenn zu dem nach Absatz 1 
Satz 1 maßgeblichen Zeitpunkt die wirtschaftliche Bedeutung der ausgeübten selbststän-
digen Tätigkeit durch § 3 nicht ausreichend berücksichtigt wird. Die wirtschaftliche Bedeu-
tung wird nicht ausreichend berücksichtigt, wenn der nach den Sätzen 3 und 4 ermittelte 
Gewinn mindestens das Grundgehalt der Stufe 8 der nächst höheren Besoldungsgruppe 
erreicht. Der Ermittlung der angemessenen Besoldungsgruppe sind 80 vom Hundert des 
durchschnittlichen Gewinns aus Gewerbe oder aus selbstständiger Arbeit in den letzten 
drei Jahren vor dem Eintritt der Schädigung oder vor der Auswirkung der Folgen der 
Schädigung auf den Beruf zugrunde zu legen, jedoch nur insoweit, als er auf die eigene 
Arbeitsleistung von Beschädigten zurückzuführen ist. Bei der Ermittlung des Wertes der 
eigenen Arbeitsleistung ist zum Vergleich das Gru

§ 5 

dung erlittenen Schädigung 

Sind Beschädigte infolge einer vor Beginn der Berufsausbildung erlittenen Schädi-
gung in ihrem beruflichen Werdegang behindert, so ist das Durchschnittseinkommen ori-
entiert an den Grundgehältern der Bundesbesoldungsordnung A zu ermitteln. Die Ein-
gruppierung ist nach Veranlagung und Fähigkeiten sowie sonstigen Lebensverhältnissen 
der Beschädigten vorzunehmen. Durchschnittseinkommen ist minde

nach der Anlage V zum Bundesbesoldungsgesetz; bei vermutlichem 

schlossener Berufsausbildung bestimmte Durchschnittseinkommen 

mit abgelegter Techniker- oder Meisterprüfung bestimmte Durchschnittseinkommen 

Fachhochschulausbildung bestimmte Durchschnittseinkommen oder  

schulausbildung bestimmte Durchschnittseinkommen. 
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§ 6 

Durchschnittseinkommen im Sinne des § 30 Absatz 11 und § 64c Absatz 2 

 das 
Vergleichseinkommen, das dieser Besoldungsgruppe entspricht, gilt als 

hundertsätze zugrunde zu legen; 
Bruchteile von Vomhundertsätzen sind von 0,50 an aufzurunden, sonst abzurunden. 

gungsfolgen ohne Be-
rücksichtigung des Nachschadens zugeordnet würden. 

eit das nach § 30 Absatz 11 des Bundesversorgungsgesetzes festgestellte 
Durchschnittseinkommen höher ist als das vorher erzielte Erwerbseinkommen, ist dieser 
Unterschiedsbetrag vom Durchschnittseinkommen abzuziehen. Der Unterschiedsbetrag 
ist vom Zeitpunkt der f Anpassungen nach § 56 des 
Bundesversorgungsgesetzes an jew Viertel zu mindern. 

(5  ent-

urchschnittseinkommens 

s-
gesetzes sowie als Durchschnittseinkommen im Sinne des § 30 Absatz 11 sowie des 

 bekanntgemachten oder des 
nach § 87 Absatz 1 des Bundesversorgungsgesetzes festgestellten und angepassten Be-

2. wegen Erreichens oder Inanspruchnahme einer gesetzlichen Altersgrenze aus dem 

 Arbeitgeber von der Möglichkeit des vorzeitigen Übergangs in 
den Ruhestand unter Verzicht auf Erwerbseinkommen Gebrauch machen und des-
wegen ihre Erwerbstätigkeit aufgeben. 

(1) Als Durchschnittseinkommen im Sinne des § 30 Absatz 11 des 
Bundesversorgungsgesetzes gilt der nach § 30 Absatz 5 Satz 6 des 
Bundesversorgungsgesetzes vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales als 
Vergleichseinkommen bekannt gemachte Betrag für die Besoldungsgruppe, der die 
Beschädigten ohne den Nachschaden zugeordnet würden. 

(2) Die Einstufung in die Besoldungsgruppe richtet sich nach § 3; § 2 Absatz 2 gilt 
entsprechend. Ist das Einkommen, das die Beschädigten in dem vor dem Nachschaden 
ausgeübten Beruf im letzten Jahr erzielt haben, schädigungsbedingt niedriger als

Durchschnittseinkommen dieses Vergleichseinkommen, gemindert um den 
Vomhundertsatz, um den das vor dem Nachschaden erzielte Erwerbseinkommen hinter 
dem Vergleichseinkommen dieser Besoldungsgruppe zurückgeblieben ist. Bei 
selbstständig Tätigen tritt an die Stelle des erzielten Erwerbseinkommens der Wert der 
eigenen Arbeitsleistung. Den Abschlägen sind volle Vom

(3) Tritt nach dem Nachschaden ein weiterer schädigungsbedingter Einkommensver-
lust ein, ohne dass die oder der Beschädigte aus dem Erwerbsleben ausscheidet, gilt Ab-
satz 2 mit der Maßgabe, dass die Besoldungsgruppe der Bundesbesoldungsordnung A 
zugrunde zu legen ist, der die Beschädigten auf Grund der Schädi

(4) Sow

olgenden 
eils um ein 

) In den Fällen des § 64c Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten die Absätze 1 bis 4
sprechend. 

§ 7 

Kürzung des Vergleichseinkommens und des D

(1) Als Vergleichseinkommen im Sinne des § 30 Absatz 5 des Bundesversorgung

§ 64c Absatz 2 Satz 2 und 3 des Bundesversorgungsgesetzes gelten 75 vom Hundert des 
nach § 30 Absatz 5 Satz 6 des Bundesversorgungsgesetzes

trages, mit Ablauf des Monats, in dem die Beschädigten 

1. die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch erreicht haben, 

Erwerbsleben ausscheiden oder ausscheiden müssten, 

3. auf Grund eines Gesetzes, eines Tarifvertrags, einer Betriebsvereinbarung oder einer 
Vereinbarung mit dem
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Bei Berufssoldaten gilt als Zeitpunkt des Ausscheidens der Monat, in dem die allgemeine 
Altersgrenze nach § 45 Absatz 1 des Soldatengesetzes erreicht wird. Satz 1 Nummer 2 
und 3 gilt nicht, wenn die Beschädigten glaubhaft machen, dass sie ohne die Schädigung 
noch erwerbstätig wären. 

(2) Bei der Feststellung des Berufsschadensausgleichs nach § 30 Absatz 6 des 
Bundesversorgungsgesetzes ist vo us Absatz 1 ergebenden Zeitpunkt an der 
Betrag nach § 30 Absatz 7 Satz 2 des Bundesversorgungsgesetzes das Vergleichs- oder 
das Durchschnittseinkomme

Derzeitiges Bruttoeinkommen 

ommen gelten, soweit in § 30 Absatz 11 Satz 1 und 
§ 64c Absatz 2 Satz 2 und 3 des Bundesversorgungsgesetzes sowie in § 9 nichts anderes 

1. alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert aus einer früheren oder gegenwärtigen un-

Als Wert der eigenen Arbeitsleistung ist das Grundgehalt der Stufe 8 der Besoldungs-

zu zahlen wäre. Die Bewertung von Einkünften, die nicht in Geld 
bestehen (Wohnung, Verpflegung, Heizung und sonstige Sachbezüge), richtet sich nach 

(2) Zu den Einnahmen aus früherer unselbstständiger oder selbstständiger Tätigkeit 

ruht, die Beschädigte nicht - auch nicht mittelbar - aus 
Einkünften aus einer Erwerbstätigkeit entrichtet haben, 

3. Einnahmen aus Vermögen, das Beschädigte mit Einkünften aus einer Erwerbstätig-

5. die Altersrente, die Rente wegen Erwerbsminderung und die Landabgaberente nach 

6. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung und Renten auf Grund von Scha-

7. Renten nach dem Bundesentschädigungsgesetz wegen eines Schadens im berufli-

n dem sich a

n. 

§ 8 

(1) Als derzeitiges Bruttoeink

bestimmt ist, 

selbstständigen Tätigkeit und 

2. der Wert der eigenen Arbeitsleistung in einer gegenwärtigen selbstständigen Tätigkeit 
und Einnahmen aus einer früheren selbstständigen Tätigkeit. 

gruppe der Bundesbesoldungsordnung A zu berücksichtigen, das Beamten des Bundes in 
vergleichbarer Stellung 

der Ausgleichsrentenverordnung. 

gehören insbesondere  

1. Wartegelder, Ruhegelder und andere Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleis-
tungen, 

2. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen einschließlich den auf Kinderer-
ziehungszeiten beruhenden Rentenanteilen, mit Ausnahme des Rentenanteils, der 
auf freiwilligen Beiträgen be

keit geschaffen haben, um sich nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben den 
Lebensunterhalt zu sichern, 

4. laufende Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, 

dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte, 

densersatzansprüchen wegen entgangenen Arbeitsverdienstes, 

chen und wirtschaftlichen Fortkommen und 
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8. wiederkehrende Leistungen auf Grund des Gesetzes zur Regelung der Wiedergut-
machung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes. 

(3) Einkommen aus früherer Tätigkeit, das infolge eines Versorgungsausgleichs in 

 ist. Bei Konkursausfallgeld (Insolvenzgeld) nach dem Dritten Buch Sozial-
gesetzbuch gilt als Einkommen aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit das Bruttoeinkom-

rzielte Einkommen aus gegenwärti-
ger Tätigkeit. 

(6) Wird wegen eines Nachschadens statt einer schädigungsbedingt gezahlten Ren-

herigem 
Umfang erwerbstätig wären. Sind Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation mit Erfolg 

seiner Höhe verändert ist, ist stets mit dem Betrag anzurechnen, der sich ohne den Ver-
sorgungsausgleich ergäbe. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Einkommen aus früherer 
Tätigkeit infolge des Hinzutretens eines Anspruchs auf Hinterbliebenenversorgung in sei-
ner Höhe verändert ist. 

(4) Zu den Einnahmen aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit gehören auch Arbeitslo-
sengeld, Teilarbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Übergangsgeld und nicht darlehensweise 
gezahltes Unterhaltsgeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch sowie Elterngeld im 
Sinne des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in Höhe des jeweils gezahlten Be-
trages, der den jeweils maßgeblichen Betrag nach § 10 des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes übersteigt. Bei Versorgungskrankengeld, Krankengeld und Verletzten-
geld gilt, sofern diese Leistungen nicht nach einem zuvor bezogenen Arbeitslosengeld, 
Teilarbeitslosengeld, oder Unterhaltsgeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch be-
messen sind, als derzeitiges Bruttoeinkommen im Sinne des Absatzes 1 das Bruttoein-
kommen, das der Berechnung dieser Leistungen zugrunde liegt, gegebenenfalls vom 
Zeitpunkt einer Anpassung der Leistung an erhöht um den Vomhundertsatz, um den der 
Bemessungsbetrag zuletzt gemäß § 56 Absatz 1 Satz 2 des Bundesversorgungsgesetzes 
erhöht worden

men, das der Berechnung dieser Leistung zugrunde liegt. Bei gewerkschaftlichen Unter-
stützungsleistungen aus Anlass von Arbeitskämpfen gilt als derzeitiges Bruttoeinkommen 
das bis unmittelbar vor Beginn der Streikmaßnahme e

(5) Wird an Stelle der Leistungen im Sinne der Absätze 1 und 2 eine Kapitalentschä-
digung gewährt, so gilt als derzeitiges Bruttoeinkommen ein Betrag in Höhe des der Kapi-
talentschädigung zugrunde gelegten Rentenbetrages. 

te wegen teilweiser Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit gezahlt, ist weiterhin der Betrag als Einkom-
men anzusetzen, der als Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung oder Berufsunfähig-
keit zu zahlen wäre. 

(7) Haben Beschädigte ohne verständigen Grund über Einkünfte aus gegenwärtiger 
oder früherer Erwerbstätigkeit in einer Weise verfügt, dass dadurch ihr bei der Feststel-
lung des Einkommensverlustes zu berücksichtigendes Einkommen gemindert wird, ohne 
dass ein Nachschaden im Sinne des § 30 Absatz 11 oder ein Fall des § 64c Absatz 2 
Satz 2 oder 3 des Bundesversorgungsgesetzes vorliegt, ist bei der Feststellung des Ein-
kommensverlustes der Betrag als Einkommen anzusetzen, den Beschädigte ohne die 
einkommensmindernde Verfügung erzielen könnten. Dies gilt auch, wenn Beschädigte 
Ansprüche auf Leistungen der in den Absätzen 1 bis 5 genannten Art nicht geltend ma-
chen oder gemacht haben. Nehmen Beschädigte eine gesetzliche oder vertragliche Mög-
lichkeit des gleitenden Übergangs in den Ruhestand wahr und setzen deswegen ihre Ar-
beitszeit unter Verzicht auf Erwerbseinkommen herab, gilt der Betrag als derzeitiges Brut-
toeinkommen, den Beschädigte ohne ihr einkommensminderndes Handeln erzielen könn-
ten, es sei denn, sie machen glaubhaft, dass sie ohne die Schädigung noch in bis

durchgeführt worden und nehmen Beschädigte den hiernach möglichen Einkommenser-
werb ohne verständigen Grund nicht ausreichend wahr, so ist als Bruttoeinkommen aus 
gegenwärtiger oder früherer Tätigkeit ein Durchschnittseinkommen in entsprechender 
Anwendung des § 30 Absatz 11 des Bundesversorgungsgesetzes anzurechnen. 
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(8) Bleibt das derzeitige Bruttoeinkommen, das Beschädigten, die mindestens ein 
Viertel der Zeit ihrer Berufstätigkeit selbstständig tätig gewesen sind, zur Verfügung steht, 
nach ihrem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben erheblich hinter einem Betrag zurück, 
der in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach Absatz 1 Satz 1 letzter Halbsatz zu 
berücksichtigenden Einkommen steht, ist der Fehlbetrag dem derzeitigen Bruttoeinkom-
men hinzuzurechnen. Der Fehlbetrag ist wie folgt zu schätzen: Das Grundgehalt der Stufe 
8 der Besoldungsgruppe der Bundesbesoldungsordnung A, das einem nichtbeschädigten 
Beamten des Bundes in vergleichbarer Stellung zu zahlen wäre, ist um den Anteil zu min-
dern, um den im Durchschnitt des Erwerbslebens die gesundheitliche Fähigkeit der Be-
schädigten, ihre Berufstätigkeit auszuüben, eingeschränkt war. Für jedes Jahr der Er-
werbstätigkeit sind 1,67 vom Hundert dieses Ergebnisses, bezogen auf das aktuelle Ein-
kommen, als Vergleichswert anzusetzen. Erreicht das derzeitige Bruttoeinkommen nicht 
drei Viertel des Vergleichswertes, ist dieser Betrag das derzeitige Bruttoeinkommen. Der 
Betrag ist in entsprechender Anwendung des § 30 Absatz 10 Satz 4 des Bundesversor-
gungsgesetzes zu verändern. Die s 5 gelten nicht, wenn der Berufsscha-
densausgleich für den Monat Juni 19 nter Anrechnung des tatsächlich erzielten 
derzeitigen Bruttoeinkom

ils bis zu einem 
Zwölftel des jährlichen Einkommens, mit dem diese Leistungen im Zusammenhang ste-

ens treten, soweit sie allein oder zusammen mit Einnahmen aus gegen-
wärtiger Tätigkeit den Betrag des zu berücksichtigenden Durchschnittseinkommens nicht 
übersteigen. Bei der Feststellung des Berufsschadensausgleichs nach § 30 Absatz 6 des 
Bundesversorgungsgesetz e, dass der Nettobetrag des der-
zeitigen Einkommens insg es Durchschnittseinkommens zu 

 Sätze 1 bi
90 bereits u

mens festgestellt war. 

§ 9 

Nicht zu berücksichtigende Einkünfte 

(1) Zum derzeitigen Bruttoeinkommen im Sinne des § 30 Absatz 4 Satz 1 des Bun-
desversorgungsgesetzes gehören nicht die in § 2 Absatz 1 der Ausgleichsrentenverord-
nung genannten Einkünfte; abweichend hiervon bleiben sowohl die in Nummer 17 ge-
nannten Weihnachts- und Neujahrsgratifikationen, soweit sie als solche ausgewiesen 
sind, als auch zusätzlich zum Arbeitsentgelt gezahltes Urlaubsgeld jewe

hen, oder, falls dies günstiger ist, bis zur Höhe des Betrags, der dem Einkommen für den 
Monat der Berechnung der Leistung entspricht, unberücksichtigt. Einkommen, die zur 
Kürzung des Versorgungskranken-, Kranken- oder Verletztengelds führen, bleiben mit 
dem der Anrechnung zugrunde liegenden Bruttobetrag unberücksichtigt. 

(2) Bei Anwendung des § 30 Absatz 11 des Bundesversorgungsgesetzes bleiben 
Einnahmen unberücksichtigt, die an die Stelle des vor Eintritt des Nachschadens erzielten 
Erwerbseinkomm

es gilt Satz 1 mit der Maßgab
esamt mit dem Nettobetrag d

vergleichen ist. 
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A b s c h n i t t  2  

S c h a d e n s a u s g l e i c h  f ü r  W i t w e n ,  W i t w e r  s o w i e  h i n t e r -
b l i e b e n e  L e b e n s p a r t n e r i n n e n  u n d  L e b e n s p a r t n e r  

§ 10 

Vergleichseinkommen 

(1) Für die Ermittlung des in § 40a Absatz 2 des Bundesversorgungsgesetzes be-
zeic

(2) Für die Ermittlung des in § 40a Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes be-
zeichneten Vergleichseinkommens sind die §§ 2 bis 6 entsprechend anzuwenden. 

Bruttoeinkommen 

Für die Ermittlung des Bruttoeinkommens im Sinne des § 40a Absatz 2 des Bundes-
versorgungsgesetzes gilt § 14 d rordnung entsprechend; abwei-
chend hiervon bleiben sowohl die r 17 dieser Verordnung genann-
ten 

Einkommen für den Monat der 
Berechnung der Leistung entspricht, unberücksichtigt. Bei Einkünften aus nichtselbststän-
diger Arbeit sind Werbungskosten n

§ 12 

Rundungsvorschrift 

Sind der Berechnung des Berufsschadens- oder Schadensausgleichs Teile des Ver-
gleichs- oder Durchschnittseinkommens zugrunde zu legen, ist der Endbetrag von 
0,50 Euro an aufzurunden, sonst abzurunden. 

hneten Vergleichseinkommens sind die §§ 2 bis 7 und 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
entsprechend anzuwenden. § 7 ist jedoch nur insoweit anzuwenden, als hierdurch keine 
Minderung der Versorgungsbezüge eintritt, die der Witwe, dem Witwer sowie der hinter-
bliebenen Lebenspartnerin oder dem hinterbliebenen Lebenspartner vor der Kürzung des 
Vergleichseinkommens zustanden; Einkommenserhöhungen sind nur dann zu berück-
sichtigen, wenn die sich aus dem Bruttoeinkommen nach der Verordnung über das anzu-
rechnende Einkommen nach dem Bundesversorgungsgesetz ergebende Stufenzahl um 
mindestens sechs Stufen über der liegt, die sich für das im Monat vor Anwendung des § 6 
berücksichtigte Bruttoeinkommen errechnet. 

§ 11 

er Ausgleichsrentenve
in § 2 Absatz 1 Numme

Weihnachts- und Neujahrsgratifikationen, soweit sie als solche ausgewiesen sind, als 
auch zusätzlich zum Arbeitsentgelt gezahltes Urlaubsgeld jeweils bis zu einem Zwölftel 
des jährlichen Einkommens, mit dem diese Leistungen im Zusammenhang stehen, oder, 
falls dies günstiger ist, bis zur Höhe des Betrages, der dem 

icht abzusetzen. 

A b s c h n i t t  3  

G e m e i n s a m e  V o r s c h r i f t e n  

Drucksache 261/11 -8-



   

 

§ 13 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

g tritt am 1. Juli 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur 
Durchführung des § 30 Abs. 3 bis 12 und des § 40a Abs. 1 bis 5 des Bundesversor-

anntmachung vom 29. Juni 1984 (BGBl. I S. 861), 
die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904) ge-

Diese Verordnun

gungsgesetzes in der Fassung der Bek

ändert worden ist, außer Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 

ordnung 

ädigung berufliche Nachteile haben, erhalten einen Berufsschadensausgleich, zu 
dessen Berechnung bislang vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales jährlich Ver-

t gegeben werden, die auf Erhebungen des Statistischen Bun-
desamtes beruhen. Dieses Verfahren hat sich in den letzten Jahren als zunehmend prob-

um Teil um 
mehrere hundert Euro pro Monat gestiegen sind. Eine solche Folge ist vom Gesetzgeber 
weder vorhergesehen worden noch gewollt. Daher ist die Ermittlung der Vergleichsein-

uli 2011 durch das Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf eine neue Grundlage gestellt. Nach dem neu gefass-

etzes (BVG) werden zur Berechnung der 
Vergleichseinkommen nur noch die Grundgehälter der Besoldungsgruppe A der Bundes-

en, wie dies bislang bereits bei der Ermittlung der Ver-
an eine 

üpft, die 
nt ist. Durch die Neufassung dieser Ver-

lichen Vorgaben umgesetzt. 

n. 

A. Allgemeiner Teil 

I. Ziel und Inhalt der Ver

Berechtigte nach dem Sozialen Entschädigungsrecht, die durch die erlittene gesundheitli-
che Sch

gleichseinkommen bekann

lematisch erwiesen. Zum einen lassen sich für viele Berufe, die früher von den heute hoch 
betagten Kriegsopfern gelernt oder ausgeübt wurden, heute kaum noch Vergleichsein-
kommen feststellen. Zum anderen machen EU-Vorschriften zur Statistik eine Neustruktu-
rierung bei der Erfassung der Vergleichseinkommen erforderlich, die zu einer immer wei-
teren Zusammenfassung ganzer Branchen führt. Dies hat unter anderem die Folge, dass 
einzelne Vergleichseinkommen nur durch diese Zusammenfassung bedingt z

kommen ab dem 1. J

ten § 30 Absatz 5 des Bundesversorgungsges

besoldungsordnung herangezog
gleichseinkommen selbstständig tätiger Beschädigter vorgesehen war. Damit wird 
bereits seit vielen Jahrzehnten bewährte Systematik in diesem Bereich angekn
den das Gesetz ausführenden Behörden bekan
ordnung werden die neuen gesetz

II. Verordnungsgrundlage 

Diese Verordnung beruht auf § 30 Absatz 14 BVG. 

III. Gleichstellungspolitische Bedeutung 

Die Verordnung wurde auf ihre Gleichstellungsrelevanz geprüft. Die Neufassung der Ver-
ordnung trägt zur Gleichbehandlung der Geschlechter bei, da es zukünftig nur noch Ver-
gleichseinkommen gibt, die für beide Geschlechter gelten. Die Verordnung erfüllt auch die 
Anforderungen an geschlechtsneutrale Bezeichnunge

IV. Kosten- und Preiswirkungen 

Der Wirtschaft und insbesondere den mittelständischen Unternehmen entstehen durch 
diese Verordnung keine zusätzlichen unmittelbaren Kosten. Merkliche Auswirkungen auf 
die Einzelpreise, das Preisniveau und insbesondere das Verbraucherpreisniveau sind 
nicht zu erwarten.  

V. Finanzielle Auswirkungen 

1. Neufassung der Verordnung 

Durch die Neugestaltung der Vorschriften zur Berechnung der Vergleichseinkommen 
werden die in den letzten Jahren aufgetretenen sprunghaften und der gesetzgeberischen 
Absicht nicht mehr entsprechenden Steigerungen einzelner Berufsschadensausgleiche 
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und damit verbundene Mehrausgaben für die Zukunft vermieden. Durch die Neuregelung 
werden keine Mehrausgaben verursacht. 

2. Vollzugsaufwand 

Die Vereinfachungen bei der Berechnung zukünftiger Berufsschadensausgleiche in Ver-
bindung mit der Pauschalierung der bestehenden Vergleichseinkommen führen zu einer 
deutlichen Entlastung beim Vollzug durch die Länder.  

VI. Bürokratiekosten 

Bürokratiekosten für die Wirtschaft sowie für Bürgerinnen und Bürger werden nicht verur-
sacht.  

ende Tätigkeit ausüben. Auch ein durch die Schädigung ver-

de zu legen sind. Abgestellt 
 die Art der Berufsausbildung. Die Zuordnung 
 geltenden Regelungen hinsichtlich der Zuord-

uppen war einerseits die Wahrscheinlichkeit eines gewissen be-

VII. Nachhaltigkeit 

Durch Umstellung der Berechnung der Vergleichseinkommen auf eine geschlechtsneutra-
le Grundlage werden bei Frauen und Männern bei gleichen beruflichen Voraussetzungen 
gleich hohe Vergleichseinkommen zugrunde gelegt. Damit wird ein Beitrag zur Gleichbe-
handlung der Geschlechter geleistet und der soziale Zusammenhalt gestärkt. Die Verord-
nung steht daher im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhalti-
gen Entwicklung und trägt der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Rechnung. 

B. Besonderer Teil 

Zu Abschnitt 1 (Berufsschadensausgleich): 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Die Vorschrift regelt den Anwendungsbereich dieses Abschnitts der Verordnung. 

Zu § 2 (Vergleichseinkommen) 

§ 2 legt zunächst fest, nach welcher Vorschrift das der Ermittlung des Vergleichseinkom-
mens zugrunde liegende Durchschnittseinkommen grundsätzlich zu berechnen ist. Für 
Fälle, in denen die Schädigung vor Beendigung einer Berufsausbildung eintritt, wird auf 
die spezielle Regelung in § 4 verwiesen. Absatz 2 entspricht der bisherigen Vorschrift. 
Geregelt wird, wie zu verfahren ist, wenn Anspruchsberechtigte vor der Schädigung mehr 
als eine berufliche Tätigkeit ausgeübt oder einen gemeinsamen Haushalt geführt haben. 
Absatz 3 entspricht der bisherigen Vorschrift und stellt klar, dass die Absätze 1 und 2 
auch dann gelten, wenn Beschädigte trotz der erlittenen Schädigung die nach diesen Vor-
schriften in Betracht komm
hinderter beruflicher Aufstieg ist zu berücksichtigen. 

Zu § 3 (Durchschnittseinkommen) 

Absatz 1 regelt, welche Grundgehälter aus der Bundesbesoldungsordnung A dem Durch-
schnittseinkommen von Beschädigten grundsätzlich zugrun
wird dabei auf den Berufsabschluss und
orientiert sich an den für Bundesbeamte
nung zu bestimmten Laufbahnen. Vorgesehen wird eine Einteilung in fünf Stufen, denen 
jeweils das Grundgehalt der Stufe 8 einer bestimmten Besoldungsgruppe zugewiesen ist. 
Eine Differenzierung innerhalb dieser Stufen nach dem Alter der Beschädigten, wie es sie 
zum Teil bislang gab, wird im Sinne einer möglichst weitgehenden Vereinfachung der Be-
rechnung nicht mehr vorgenommen. Bei der Bestimmung der den einzelnen Stufen zuge-
wiesenen Besoldungsgr
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ruflichen Fortkommens zu berücksichtigen, andererseits aber auch, das nicht generell 
unterstellt werden kann, dass alle Beschädigten in ihren angestrebten Berufen das 

schädigte mit Be-
rufsausbildung das erste Beförderungsamt des mittleren Dienstes maßgeblich. Um eine 

ldungsordnung A dem gehobenen Dienst zugeordnet werden, 
ist für Beschädigte mit abgelegter Techniker- oder Meisterprüfung das Grundgehalt des 

e mit einer Fachhochschulausbildung das Grundgehalt 
des zweiten Beförderungsamtes des gehobenen Dienstes vorgesehen. Für Beschädigte 

 Erfolg des Beschädigten nicht gerecht werden, greift 
 welchen Voraussetzungen eine Berufsausbildung zu 

stellt eine mehrjährige Tätigkeit im ausgeübten Beruf dem 

ens in besonderen Fällen) 

thält Regelungen für Fallkonstellationen, in 
Erfolg im ausgeübten Beruf hatten, der 

gelungen nicht ausreichend berücksichtigt werden kann. 

anwälte. Für diese Personengruppen ist zukünftig eine gesonderte Regelung nicht 

mens bei einer vor Beginn der Be-

§ 5 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung. Festgelegt wird, wie das Durch-
schnittseinkommen zu berechnen ist, wenn die Schädigung bereits vor Beendigung der 
Berufsausbildung eintritt. 

Zu § 6 (Durchschnittseinkommen im Sinne des § 30 Absatz 11 und § 64c Absatz 2) 

§ 6 entspricht der bisherigen Regelung und enthält in Absatz 1 die Definition des Durch-
schnittseinkommens nach § 30 Absatz 11 und § 64c Absatz 2 Bundesversorgungsgeset-
zes. Absatz 2 regelt, wie dieses Durchschnittseinkommen zu berechnen ist, wenn das 
Einkommen von Beschädigten durch einen Nachschaden zusätzlich verringert ist. Ein 
Nachschaden liegt vor, wenn Beschädigte nach dem zu entschädigenden Schädigungs-
tatbestand einen weiteren gesundheitlichen Schaden erleiden. Absatz 3 gilt für den Fall, 
dass infolge des Nachschadens ein weiterer Einkommensverlust eintritt. Absatz 4 stellt 
sicher, dass die Entschädigungsleistung nicht höher als das vor der Schädigung erzielte 
Einkommen ist. Absatz 5 sieht die entsprechende Anwendung der Absätze 1 bis 4 auf die 
Auslandsversorgung vor. 

Zu § 7 (Kürzung des Vergleichseinkommens und des Durchschnittseinkommens) 

§ 7 entspricht der bisherigen Regelung. Geregelt wird in Absatz 1 die Kürzung von Ver-
gleichs- und Durchschnittseinkommen beim Übergang in den Ruhestand. Absatz 2 betrifft 
Beschädigte, die vor dem 30. Juni 1927 geboren wurden. 

Zu § 8 (Derzeitiges Bruttoeinkommen) 

§ 8 entspricht der bisherigen Regelung und bestimmt in Absatz 1 zunächst die Ermittlung 
des derzeitigen Bruttoeinkommens sowie die Bewertung von Sachbezügen. Zudem sind 

höchstmögliche Einkommen erreicht hätten. Für Beschädigte ohne Berufausbildung ist 
deshalb das Grundgehalt der Stufe 8 des einfachen Dienstes, für Be

Differenzierung zwischen Ausbildungen sicherzustellen, die trotz unterschiedlicher Wer-
tigkeit nach der Bundesbeso

Eingangsamtes und für Beschädigt

mit Hochschulausbildung ist das Grundgehalt des ersten Beförderungsamtes des höheren 
Dienstes als maßgebliches Vergleichseinkommen vorgesehen. Sollten diese Zuordnun-
gen im Einzelfall dem beruflichen
§ 4. In Absatz 2 wird geregelt, unter
berücksichtigen ist. Absatz 3 
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung in diesem Beruf gleich. 

Zu § 4 (Ermittlung des Durchschnittseinkomm

§ 4 entspricht der bisherigen Vorschrift und en
denen Beschädigte einen außergewöhnlichen 
durch die in § 3 enthaltenen Re
Unter Absatz 1 fallen auch die vom bisherigen § 6 Absatz 2 geregelten Fallkonstellatio-
nen. Diese bezogen sich auf Beamte, Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Richter und 
Staats
mehr erforderlich. 

Zu § 5 (Ermittlung des Durchschnittseinkom
rufsausbildung erlittenen Schädigung) 
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estimmungen dazu enthalten, wie Einnahmen aus früherer unselbstständiger oder 
elbstständiger Tätigkeit beziehungsweise Einnahmen aus gegenwärtiger Erwerbstätig-

keit festzulegen sind. 

Zu § 9 (Nicht zu berücksichtigende Einkünfte) 

§ 9 entspricht der bisherigen Regelung und bestimmt, welche Einkünfte bei der Berech-
nung des derzeitigen Bruttoeinkommens nicht zu berücksichtigen sind. 

Zu Abschnitt 2 (Schadensausgleich für Witwen, Witwer, hinterbliebene Lebenspart-
ner und Lebenspartnerin) 

Zu § 10 (Vergleichseinkommen) 

§ 10 entspricht der bisherigen Regelung und legt fest, welche Vorschriften dieser Verord-
nung auch auf die Berechnung des Schadensausgleichs für Witwen und hinterbliebene 
Lebenspartner anzuwenden sind. 

Zu § 11 (Bruttoeinkommen) 

§ 11 entspricht der bisherigen Regelung und bestimmt, welche Vorschriften bei der Ermitt-
lung des Bruttoeinkommens Anwendung finden. 

Zu Abschnitt 3 (Gemeinsame Vorschriften) 

Zu § 12 (Rundungsvorschrift) 

§ 12 entspricht dem bisherigen § 13 und enthält Bestimmungen zur Rundung von Beträ-
gen. 

Zu § 13 (Inkrafttreten; Außerkrafttreten) 

§ 13 regelt das Inkraft- und Außerkrafttreten. 

B
s
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Anlage 

 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG: 
Entwurf einer Verordnung zur Durchführung des § 30 Absatz 3 bis 12 und des § 40a 
Absatz 1 und 5 des Bundesversorgungsgesetzes (NKR-Nr.: 1703) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat das oben genannte Regelungsvorhaben auf 

Bürokratiekosten, die durch Informationspflichten begründet werden, geprüft. 

Mit dem Regelungsvorhaben werden keine Informationspflichten neu eingeführt, geändert 

oder aufgehoben.  

Der Nationale Normenkontrollrat hat keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.  

 

 

 

 

Dr. Ludewig Kreibohm 

Vorsitzender Berichterstatter 


	261vor
	Kopie von leerseite
	261text
	leerseite
	NKRAnlage



